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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 12 Haßfurt, 22.03.2021 74. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Anordnung einer Testpflicht für Beschäftigte in voll-
stationären Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen, Altenheimen und Se-
niorenresidenzen 
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Teil  I 

 

Allgemeinverfügung  
des Landratsamtes Haßberge  

zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2  
im Landkreis Haßberge; 

 

Anordnung einer Testpflicht für Beschäftigte in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen, Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderungen, Altenhei-

men und Seniorenresidenzen  
 

vom 22.03.2021 
 
 
Das Landratsamt Haßberge erlässt auf Grundlage der §§ 28 
Abs. 1 Satz 1, 28a Abs. 1 Nr. 15 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) in Verbindung mit § 9 Abs. 2 
Nr. 5 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung vom 5. März 2021 (12. BaylfSMV) und § 65 Satz 1 der 
Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und Art. 35 Satz 2 des Bay-
erischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) fol-
gende 
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Allgemeinverfügung: 
 
1.  Jeder Beschäftigte in Einrichtungen nach § 9 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 der 12. BayIfSMV hat sich regelmä-
ßig, an zwei verschiedenen Tagen pro Kalenderwoche, 
in denen der Beschäftigte zum Dienst eingeteilt ist, ei-
ner Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu unterziehen und das Ergeb-
nis auf Verlangen der Leitung der Einrichtung und dem 
Landratsamt Haßberge vorzulegen. Die Testpflicht wird 
auf einen Tag pro Kalenderwoche für Personen redu-
ziert, bei denen bereits ein Impfschutz gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Dies ist ab dem 
14. Tag nach Verabreichung der zweiten Impfung anzu-
nehmen. 

 
2.  Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort voll-

ziehbar. 
 
3.  Diese Allgemeinverfügung tritt am 23. März 2021 in 

Kraft und mit Ablauf des 28. März 2021 außer Kraft.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg 

Hausanschrift: Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg 
 

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Gerichts oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Nähere Informationen zur elektronischen Ein-
legung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der In-
ternetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Haßfurt, 22.03.2021 
Landratsamt Haßberge 
 
Wilhelm Schneider 
Landrat 
 
 

 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.vgh.bayern.de/

